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› ETN EUROPEAN TAX NETWORK PROTOKOLL (Auszug)

   ���über die Gründungsversammlung des Vereins „ETN European Taxnetwork“, 
mit Sitz in Zürich, vom 17. September 2011, in den Räumlichkeiten von  
LANTER Rechtsanwälte, Seefeldstrasse 19, 8032 Zürich 
 
1. Teilnahme und Beschlussfähigkeit  
�Dr. Adrian Plüss eröffnet die Versammlung um 13.00 Uhr, übernimmt den 
Vorsitz und begrüsst die Anwesenden. Als Protokollführer amtet Reinhold 
Güntert deutscher Staatsangehöriger, in Zürich. 
 
Der Vorsitzende stellt unwidersprochen fest und erklärt:

	 Einladung

	� Zur heutigen Gründungsversammlung des Vereins ist telefonisch  
eingeladen worden.

	P räsenz

	� Es sind insgesamt total 4 Personen als aktive Gründungsmitglieder an-
wesend. Damit ist die gemäss Art. 60 ff. ZGB zur Gründung eines Vereins 
erforderliche Zahl von mindestens zwei Gründungsmitgliedern erfüllt und 
die Gründungsversammlung beschlussfähig.

	 2. Gründung eines Vereins  
	� Die Anwesenden gründen unter dem Namen „ETN European Taxnetwork“ 

einen Verein im Sinn von Art. 60 ff. ZGB auf unbeschränkte Dauer mit Sitz in 
Zürich. 
 
3. Festlegung der Statuten

	� Den Anwesenden liegt ein fertiger schriftlicher Statutenentwurf vor. Dieser 
wird beraten und mit 4 Stimmen genehmigt. Die Statuten werden mit dem 
Wortlaut festgesetzt, wie er in Beilage 1 enthalten ist.

	� Die Statuten werden von den Anwesenden als Gründungsmitglieder unter-
zeichnet.

02



4. Wahl der Organe des Vereins
	  
	 Vorstand

	� Für die erste Amtsdauer von vier Jahren werden in offener Abstimmung als 
Mitglieder des Vorstands gewählt:

	    � als Präsident 
Prof. Bernd Neufang, in Ostelsheim (D);

	    � als Vizepräsident 
Dr. Adrian Plüss, in Erlenbach/ZH;

	    � als Geschäftsführer 
Mirko Neufang, in Ostelsheim (D)

	 Die Gewählten haben die Annahme der Wahl erklärt.

	 Verzicht auf Revisionsstelle

	� Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verein nicht zur ordentlichen Revision 
gemäss Art. 69b Abs. 1 ZGB verpflichtet ist. Da der Verein weniger als 10 
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt haben wird, beschliesst die Grün-
dungsversammlung einstimmig, auf eine Revisionsstelle gemäss Art. 69b 
Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 727a Abs. 2 OR zu verzichten.

	� 5. Aufnahme weiterer Mitglieder
	� Als weitere aktive Mitglieder werden einstimmig die Personen gemäss der 

Liste in Beilage 2 aufgenommen.

	 Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 15.00 Uhr.

	 Zürich, 17. September 2011

	 gez. Bernd Neufang
	 gez. Adrian Plüss
	 gez. Mirko Neufang
	 gez. Reinhold Güntert

	 Beilagen

	 1. �Exemplar der Vereinsstatuten, unterzeichnet durch den Vorsitzenden und 
sämtliche an der Gründungsversammlung anwesenden Gründungsmitglieder

	 2. Liste der aufgenommenen aktiven Mitglieder
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